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II- 4.2~6 der Be~lagen ,z~ den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

''- XII., Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 8. Juni19h No• ;63W 

Anfrage.,' 

der Abgeordneten 

und Geno s sen, " 

Dr. LEITimi· ~t. G.t",,~~t .• · 
an' Herrn Bundeskanzler 

" betreffend Gutachten des, Verfass,un~sd:Lel1.st~s 'des Bundes­

'kanzleramtes' zunt Hochschul.;.Organisations·gesetz 

," . ' . 
. \' 

Nach dem Staatsgrundgese'tz ist die I'fissenschaft und ihre 

Lehre frei. Im Abschnitt I, des Enh.rui~fes des Universitäts­

Organisationsgesetzes i~tidiese Bestimmun.g interpretiert. 
, '. 

In dei< Diskussion über deli genannten Enhrurf sind viele 

Stimmen zu hören, ,-reIche eine ' solche Interpretation mit 

der Verfassung unvereinbar halten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher die' • 

1) 

A n fra g e 

Hat das Bundeskanzleramt ein Gutachten des Verfassüngs­

dienstes zum Enhvurf des Hochschul-Or·g.anisat:Lonsgesetz 

,angefordert '/ 

2) 'l<fennja, ,-reIche Aussage trifft diese's GUta.'chtEiil' insbe-
" . 

sondere über den Abschni.tt I- FrEdheit von Wissenschaft 

und ihre Lehre '/ 

J) Sind Sie berei t, das Gutachten voll:lnhal.tlich: den Abge­

ordneten zur Verfügung zu stellen: ? 

l~ ) Hat das BUndeskanzleramt auf die Stellungnahme des Ver­

fassungsdienstes Einfluß zu .nehm~~ g'esucht ? 

" ~" 

1 

5) IvaruIn1vurde' das Gutachten bis jetzt nicht' veröffentlicht? 
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